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1 Einführung 
 

Mit dem Inkrafttreten des Bauproduktengesetzes, das sich an die Baupro-
duktenrichtlinie der EU anpasst, wurden die Landesbauordnungen 1996 
geändert. In den Landesbauordnungen der 16 Bundesländer wird vorge-
schrieben, nach welchen Regeln Bauprodukte verwendet werden dürfen. 
Gleichzeitig wird seit 1996 vom Deutschen Institut für Bautechnik im Auf-
trag der Bundesländer eine Bauregelliste regelmäßig aktuell veröffentlicht, 
in der die technischen Regeln für die Bauprodukte aufgeführt sind. Seither 
müssen die in der Bauregelliste A Teil 1 und 2 aufgeführten Bauprodukte 
mit einem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden. Dabei ist das Ü-Zeichen kein 
Qualitätszeichen, sondern eine Herstellerangabe, dass die in der Bauregel-
liste für das Bauprodukt angegebene technische Regel eingehalten wird. 
Das Ü-Zeichen ist zwar eine nationale Regel, kann aber von jedem europäi-
schen Hersteller unter den gleichen Bedingungen für ein Bauprodukt erlangt 
werden. 

Bauproduktengesetz 

  
Mit der Einführung neuer europäischer Normen im Bauwesen wurden auch 
neue Nachweise von Kennwerten bei Fenstern, Fenstertüren, Rollladenkäs-
ten und Fassaden eingeführt. Diese Änderungen sind auch für die Angaben 
im Ü-Zeichen für Fenster, Fenstertüren, Fensterrahmen, Glas, Türen, Tore 
und Rollladenkästen zu beachten. 

Europäische Normen 

  
Dieses Merkblatt soll Ihnen als Wegweiser durch den Dschungel des 
Ü-Zeichens dienen. In der Kürze können aber nicht alle Fragen zum 
Ü-Zeichen beantwortet werden. 

 

  

2 Geltungsbereich 
 

Dieses Merkblatt beschreibt für den Fensterhersteller wie er die Ü-Zeichen 
für Fenster, Fenstertüren, Türen, Tore, Rollladenkästen angeben kann. Es 
werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Bestimmung der einzelnen 
Merkmale im Ü-Zeichen erläutert. 
Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse (Brandschutztüren, Brandschutzvergla-
sungen, ...) werden in diesem Merkblatt nicht behandelt. 

Ü-Zeichen für Fenster, Fenstertü-
ren, Türen, Tore, Rollladenkästen 
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